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In dieser Satzung wird die männliche Bezeichnung als Oberbegriff verwendet, der die 

weibliche Form mit einschließt. Der Verzicht auf die konsequente Nennung der männli-

chen und der weiblichen Form dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit und soll keine 

Herabsetzung des weiblichen Geschlechts bedeuten. 
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§ 1 
Name, Sitz und Zweck 

 
Der Verein trägt den Namen „Sport vor Ort Herold“ (SvO Herold) und hat 
seinen Sitz in Herold. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Der 
Name wird sodann um den Zusatz eingetragener Verein (e.V.) erweitert.  
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sportes und der sportlichen Jugend-
arbeit. Dieser soll erreicht werden durch  

- die Abhaltung von geordneten Turn-, Tanz-, Fitness- und Gymnastik-
stunden sowie Spielangebote für Kinder und Jugendliche sowie für Er-
wachsene und Senioren durch vom Verein zur Verfügung gestellte 
Übungsleiter und Betreuer 

- die regelmäßige Durchführung eines Übungs- und Trainingsbetriebes in 
den o.g. Bereichen. 

 
Der Verein stellt angemietete Trainings- und Übungsstätten zur Verfügung. 
 
Er ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
 

§ 2 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 
Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand einen schriftlichen 
Aufnahmeantrag zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der ge-
setzlichen Vertreter erforderlich. Der Vorstand teilt seine Entscheidung dem 
Antragsteller mit. 
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Die Mitglieder erkennen als für sich verbindlich die Satzungen, Ordnungen 
und Wettkampfbestimmungen der Verbände an, denen der Verein angehört. 
 
 

§ 3 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder durch Auflö-
sung des Vereins. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu 
richten. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhal-
tung einer Frist von sechs Wochen zulässig. 
Der Ausschluss erfolgt  

1. wenn das Vereinsmitglied trotz erfolgter Mahnung mit der Bezahlung 
von drei Monatsbeiträgen im Rückstand ist 

2. bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder gegen 
Interessen des Vereins 

3. wegen grob unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens. 
 
 

§ 4 
Beiträge 

 
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlas-
sen oder stunden. 
 
Ehrenmitglieder können von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Um-
lagen befreit werden. 
 
 

§ 5 
Straf- und Ordnungsmaßnahmen 

 
Ein Mitglied kann, nachdem ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden 
ist, aus wichtigem Grund vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen wer-
den, insbesondere wegen vereinsschädigenden Verhaltens, grober oder wie-
derholter Verstöße gegen die Satzung, Nichtzahlung von Beiträgen trotz 
zweimaliger Mahnung. 
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§ 6 

Rechtsmittel 
 
Gegen die Ablehnung der Aufnahme (§ 2) und gegen alle Straf- und Ord-
nungsmaßnahmen (§ 5) ist Einspruch zulässig. Dieser ist innerhalb von einem 
Monat nach Zugang der Entscheidung beim Vorsitzenden einzulegen. Über 
den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. Bis zur endgültigen 
Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Mitgliedschaftsrechte 
und -pflichten des betroffenen Mitglieds.  
 
 

§ 7 
Vereinsorgane 

 
Organe des Vereins sind: 
 
- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 
 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 

 
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die ordentliche 
Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr statt. 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Mitteilung der Ta-
gesordnung durch den Vorstand durch Bekanntgabe im Mitteilungsblatt.  
Mitglieder, die außerhalb des Erscheinungsbereichs des Mitteilungsblattes 
leben, sind schriftlich einzuladen.  
 
Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss 
eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen. Die Frist beginnt mit Aufgabe 
zur Post an die zuletzt dem Verein bekannt gegebene Anschrift des Mitglieds.  
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es der 
Vorstand beschließt oder ein Viertel der Mitglieder schriftlich beim Vorsit-
zenden beantragt.  
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollen-
deten 16. Lebensjahr an. Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom voll-
endeten 18. Lebensjahr an wählbar. 
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Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter be-
stimmt. Auf Antrag von einem Drittel der erschienenen Mitglieder erfolgt die 
Abstimmung schriftlich.  
 
Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder 
beschlossen werden. Stimmenthaltungen bleiben für die Entscheidung unbe-
rücksichtigt. 
 
Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindes-
tens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand des Ver-
eins eingegangen sind. Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, 
wenn die anwesenden Mitglieder mit einer zwei Drittel Mehrheit beschließen, 
dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. Ein Dringlichkeits-
antrag auf Satzungsänderung ist unzulässig. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, über Satzungsänderungen aufgrund Beanstan-
dungen von Finanzamt oder Amtsgericht zu beschließen. 
 
 

§ 9 
Vorstand 

 
Der Vorstand besteht aus: 
 
- dem Vorsitzenden 
- dem stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem Kassierer 
- dem stellvertretenden Kassierer 
- dem Schriftführer und Medienbeauftragten 
- dem Beauftragten für den Sportbund 
 
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. 
Die Amtsdauer des Vorstands kann auch kürzer oder länger bemessen sein. 
Seine Mitglieder bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt. Bei Aus-
scheiden eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mit-
glied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 
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Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstands. Er ist ver-
pflichtet, den Vorstand einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert 
oder aber wenn dies von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder verlangt wird. 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglie-
der anwesend ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 
 
 

§ 10 
Gesetzliche Vertretung 

 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. 
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist 
allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der Stellver-
treter jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig. 
 
 

§ 11 
Haftung 

 
Vorstandsmitglieder und sonstige Beauftragte, die für den Verein unentgelt-
lich tätig sind oder für Ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung nach § 3 
Nr. 26 a EStG von maximal 500 EUR jährlich erhalten, haften für Schäden, 
die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit  für den Verein verursa-
chen, gegenüber dem Verein lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Sie werden, soweit sie aus ihrer Tätigkeit für den Verein Anderen zum Scha-
densersatz verpflichtet sind, vom Verein freigestellt, falls sie weder Vorsatz 
noch grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. 
 
 

§ 12 
Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

 
Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Mög-
lichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen 
Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt wer-
den. Hierüber entscheidet der geschäftsführende Vorstand. Gleiches gilt für 
die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
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§ 13 

Ausschüsse 
 
Der Vorstand kann für bestimmte Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren 
Mitglieder vom Vorstand berufen werden. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses wählen einen Vorsitzenden. Der Ausschuss-
vorsitzende unterrichtet den Vorstand über die Arbeit und Vorschläge des 
Ausschusses. 
 
 

§ 14 
Protokollierung der Beschlüsse 

 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands sowie der Ab-
teilungsversammlungen und der Ausschüsse sind zu protokollieren. Das Pro-
tokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeich-
nen. 
 
 

§ 15 
Kassenprüfung 

 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kas-
senprüfer und einen (ev. auch mehrere) Ersatzkassenprüfer, die nicht dem 
Vorstand angehören dürfen und bis zur Neuwahl im Amt bleiben. Wieder-
wahl ist nicht zulässig. 
 
Die Kassenprüfer prüfen die Rechnungs- und Kassenführung des Vereins 
mindestens einmal vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung und erstat-
ten in dieser ihren Kassenprüfungsbericht.  
Über ihre Entlastung entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 16 
Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 



Seite 8 von 9 

Stand / Letzte Änderung vom 16.November 2011 

Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es der 
Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder be-
schlossen hat, oder von einem Drittel der Mitglieder des Vereins schriftlich 
gefordert wurde.  
 
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Auflösung kann nur mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder be-
schlossen werden. 
 
Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Hälfte der stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die 
dann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder beschlussfähig ist. 
 
Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der 
Auflösung der erste und zweite Vorsitzende als die Liquidatoren des Vereins 
bestellt. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen steuerbegüns-
tigten Zwecks fällt sein Vermögen an die Ortsgemeinde Herold, mit der  
Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit  verwendet werden darf. 
 
 

§17 
Datenschutz 

 
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mit-
glieder, zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Auf-
gaben (z.B. Mitgliederverwaltung), unter Einsatz von Datenverarbeitungsan-
lagen (EDV), die im ausschließlichen Zuständigkeits- und Verantwortungsbe-
reich der Vorstandsmitglieder liegen.  
 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, 
Vorname und Anschrift, Bankverbindung für den Lastschrifteinzug, Telefon-
nummern (Festnetz, Mobil und Fax) sowie E-Mail-Adresse, Geschlecht, Ge-
burtsdatum, Eintrittsdatum, Ehrungen, Namen und Vornamen von Erzie-
hungsberechtigten bei Minderjährigen und deren Kontaktdaten.  
 
Nur Vorstandsmitglieder und Übungsleiter in der jeweils tätigen Gruppe, er-
halten eine Mitgliederliste mit den für ihn relevanten Daten (wie beispielswei-
se Name, Vorname, Geburtsdatum).  
�
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Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmit-
glieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, 
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung 
von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunk-
te bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 
Als Mitglied des LandesSportBundes und sonstiger zuständiger Fachverbände 
ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. 
Übermittelt werden dabei Name, Alter und Vereinsmitgliedsnummer (sonsti-
ge Daten); bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglie-
der) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der 
Bezeichnung ihrer Funktion im Verein.  
 
Zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben 
sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein 
personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Internetseite 
und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an die örtliche Presse, 
sowie an elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere Ereignisse des 
Vereinslebens, wie zum Beispiel die Durchführung und die Ergebnisse von 
Tanz- und Sportveranstaltungen. 
 
Ein Mitglied kann jeder Zeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung 
von Einzelfotos seiner Person oder seines Kindes schriftlich widersprechen. 
Ab Zugang des Widerspruches unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung 
und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Internetseite. 
 
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus dem 
Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden 
Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der Steuergesetzli-
chen Bestimmungen bis zu 10 Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des 
Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Vorstehende Satzung wurde am 16.November 2011 von der Gründungsver-
sammlung beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister des zu-
ständigen Amtsgerichtes in Kraft. 


